
 

 

Stellungnahme des Goinger Kreises zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur 

Frage der Tarifeinheit: 

 Der Goinger Kreis spricht sich im Sinne einer möglichst leistungsstarken Wirtschaft für den 

Grundsatz der Tarifeinheit aus. 

 Dieser darf allerdings nicht um jeden Preis erreicht werden. 

 Wichtig ist die Sicherstellung, dass Minderheiteninteressen nicht auf Kosten einer Mehrheit 

durchgesetzt werden dürfen. 

 Allerdings ist auch das Recht auf Koalitionsfreiheit und damit die Tarifautonomie ein hohes 

und daher grundgesetzlich zu Recht geschütztes Gut. 

 Die Entscheidung des BAG ist insofern zu begrüßen, als es der Politik den 

Gestaltungsauftrag zurückdelegiert. 

 Die Gesetzgeber sind damit umso mehr gefordert, das Primat der Politik wieder herzustellen. 

 Diese Forderung hat der Goinger Kreis auch schon anlässlich der Koalitionsverhandlungen 

zwischen Union und FDP formuliert. 

 


